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Niederschrift der Gemeinderatssitzung 08/16 am 14.1 1.2016 
 
 

 

 

 

TAGESORDNUNG 

Öffentliche Sitzung:  

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit des Rates 

2. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2016 

3. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2017 

4. Festsetzung von Verkaufsbedingungen für das Baulandgrundstück Brunnenweg 

5. Vorberatung Haushaltsplan 2017 

6. Mitteilungen und Anfragen 

 

Nichtöffentliche Sitzung:  

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.10.2016 

2. Grundstücksangelegenheit 

3. Mitteilungen und Anfragen 
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Niederschrift der Gemeinderatssitzung 08/16 am 14.1 1.2016 

Öffentliche Sitzung: 

Top. 1   

Der Vorsitzende stellt fest, dass form- sowie fristgerecht eingeladen wurde und dass der Gemeinderat 

beschlussfähig ist; es werden keine Bedenken vorgebracht. 

Top. 2  

Die Niederschrift zur Öffentlichen Sitzung am 10.10.2016 wird vom Rat einstimmig genehmigt. 

 

Top. 3 Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaf tsplan 2017 

Der vorliegende Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2017, einschließlich Holzernte- und Kulturplan, 

wurde bereits vom Feld- und Waldausschuss beraten; im Rahmen einer Ausschusssitzung am 

14.11.2016 mit  Revierförsterin Beatrix Linn. Der Ausschuss schlägt dem Gemeinderat vor, dem 

vorliegenden Forstwirtschaftsplan 2017 zuzustimmen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Ortsgemeinderat beschließt den Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Holzbach für das 

Haushaltsjahr 2017 mit Planerträgen von EUR 61.927, Planaufwendungen von EUR 66.425 und 

einem negativen Betriebsergebnis von EUR 4.498. 

Abstimmungsergebnis:    9 Ja-Stimmen,    0  Nein-Stimmen,   0 Enthaltung 

Top. 4 Festsetzung von Verkaufsbedingungen für das Baulandgrundstück Brunnenwe g 

Entsprechend der vorgesehenen Verwendung soll das in 2016 von der Ortsgemeinde erworbene 

Grundstück am Brunnenweg (Flur 5, Parz. 9/11) für eine Wohnbebauung zur Verfügung gestellt 

werden. Das Grundstück ist noch nicht an das Trinkwasser- und das Abwasserleitungsnetz der 

Ortsgemeinde angeschlossen. Die Verbandsgemeindewerke schätzen die Kosten für die Herstellung 

der entsprechenden Anschlüsse auf etwa TEUR 5. 

Beschlussvorschlag: 

Der Ortsgemeinderat Holzbach beschließt, das Grundstück Flur 5, Parz. 9/11 am Brunnenweg 

(Größe 672 qm) bei Nachfrage für einen Preis von EUR 25.000 zum Verkauf anzubieten. Ein Verkauf 

soll allerdings nur unter der Bedingung erfolgen, dass der Erwerber das Grundstück innerhalb von 

drei Jahren mit einem Wohnhaus bebaut. 

 Abstimmungsergebnis:    9  Ja-Stimmen,    0  Nein-Stimmen,   0  Enthaltung 
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Top. 5 Vorberatung Haushaltsplan 2017 

Es besteht im Rat Einvernehmen darüber, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 

unter Berücksichtigung folgender Aspekte erstellt werden soll: 

• Steuersätze bleiben gegenüber der Haushaltssatzung 2016 unverändert.  

• Gebühren und Beiträge bleiben - abgesehen von den Bestattungsgebühren - gegenüber der 

Haushaltssatzung 2016 unverändert. Die Bestattungsgebühren für Sargbestattungen werden 

um EUR 50 erhöht. 

• Die Planaufwendungen für die Instandsetzung des Wasserdurchlasses Leitersbach, die 

Anschaffung eines Deckenbeamers für das Gemeindehaus und die Herstellung eines 

Kinderspielplatzes im Bereich des Neubaugebietes "An der Linnekaul" bleiben gegenüber 

dem Haushaltsplan 2016 unverändert. 

• Die Aufwendungen bzw. Investitionen für die Erweiterung des Neubaugebietes "An der 

Linnekaul" sind zu berücksichtigen; ihr Umfang ist noch zu ermitteln. 

Top. 6  Mitteilungen und Anfragen 

./. 

 

 

 

Nichtöffentliche Sitzung (gekürzte Fassung): 

Top. 1   

Die Niederschrift zur Nichtöffentlichen Sitzung am 10.10.2016 wird vom Rat einstimmig genehmigt. 

Top. 2   Grundstücksangelegenheit  

Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat über einen Antrag gemäß § 17 BNatSchG. Der 

Antragsteller plant die Errichtung eines Offenstalls für Pferde auf dem Grundstück Flur 5, Parz. 62.  

Im Rat besteht Einvernehmen darüber, dass keine Gründe erkennbar sind, die der Zulässigkeit der 

geplanten Maßnahme entgegen stehen. 

Top. 3   Mitteilungen und Anfragen 

./. 


